
Hofordnung 

 1.  Alle Kinder bleiben im Sichtfeld der Lehrer oder Erzieher. Ohne   

Beaufsichtigung betritt kein Kind den Schulhof. 

 2. Grünanlagen und Hänge werden nicht betreten. Es werden nur die 

befestigten Flächen benutzt. Im Schulgarten darf der Rasen bespielt werden. 

 3. Es werden keine Gegenstände, Steine oder Schneebälle geworfen. 

 4. Das Gartenhaus wird nur nach Absprache betreten. 

    Auf der Drehspinne spielen höchstens 6 Kinder.  

   Die Nestschaukel wird von höchstens 3 Kindern benutzt. 

 5. Die Kinder steigen nicht auf Bänke, Tische, Zäune, die Weitsprunggrube und 

die Tischtennisplatte. 

 6. Ballspiele sind nur im „Fußballkäfig“ erlaubt.  

 7. Zur Hofpause werden keine Speisen und Getränke mitgenommen. 

 8. „Fahrzeuge“ werden nur auf den vorderen geteerten Flächen benutzt. Dabei 

achten wir auf die Anderen. 

 9. Mit allen Spielgeräten und Anlagen wird sorgsam umgegangen. 

10. Spielsachen werden wieder aufgeräumt.  

11. Gemüse aus dem Schulgarten darf nur mit Erlaubnis geerntet werden. 

12. Der Bereich hinter den Kastanien darf nur auf Anfrage betreten werden. 

13. Das Holzlager im Schulgarten ist kein Spielzeug. 

14. Wasserentnahme (Fässer, Wasserhähne) erfolgt nur nach Erlaubnis. 

Bei Verstößen werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 

 

 


